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Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 

zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Minderung der USt von Bauträgern beim 
Reverse Charge-Verfahren 
Ein Bauträger, der aus den an ihn erbrachten Bauleistun-
gen bis 2013 die Umsatzsteuer an das Finanzamt abge-
führt hat (sog. Reverse Charge-Verfahren), obwohl das 
Reverse Charge-Verfahren nicht hätte angewendet werden 
dürfen, kann die Rückgängigmachung dieser Umsatzsteu-
erfestsetzung verlangen. Das Finanzamt darf die Herabset-
zung der Umsatzsteuerfestsetzung nicht davon abhängig 

machen, dass der Bauträger die Umsatzsteuer an den 
Bauunternehmer nachzahlt oder dass das Finanzamt die 
Möglichkeit einer Aufrechnung erhält. 

Hintergrund: Bis zum Jahr 2013 verlangte die Finanzver-
waltung bei Leistungen von Bauunternehmern an Bauträ-
ger, die Grundstücke bebauen und veräußern, die Anwen-
dung des sog. Reverse Charge-Verfahrens; der Bauträger 
musste also die Umsatzsteuer für den Bauunternehmer an 
das Finanzamt abführen. Im Jahr 2013 entschied dann der 
Bundesfinanzhof (BFH), dass das Reverse-Charge-
Verfahren in diesen Fällen nicht anwendbar ist. Daher 
kommt es nun in vielen Fällen zu einer Rückabwicklung, 
weil nun einerseits der Bauunternehmer Umsatzsteuer 
nachzahlen muss und andererseits der Bauträger eine 
Erstattung der an das Finanzamt gezahlten Umsatzsteuer 
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verlangen kann. Der Gesetzgeber hat die Rückabwicklung 
mittlerweile geregelt: Danach darf das Finanzamt die Um-
satzsteuer zwar von dem leistenden Bauunternehmer 
nachfordern; dieser darf allerdings die Nachforderung 
durch eine Abtretung seines Anspruchs gegenüber dem 
Bauträger auf Zahlung der Umsatzsteuer erfüllen. 

Sachverhalt: Die Klägerin war Bauträgerin und wandte in 
den Jahren 2011 bis 2013 das Reverse Charge-Verfahren 
für die an sie erbrachten Leistungen der Bauunternehmer 
an; sie führte daher die Umsatzsteuer an das Finanzamt 
ab. Nachdem der BFH im Jahr 2013 die Anwendung des 
Reverse Charge-Verfahrens in diesen Fällen als rechtswid-
rig eingestuft hatte, beantragte die Klägerin eine Minderung 
der Umsatzsteuer, die das Finanzamt ablehnte. 

Entscheidung: Der BFH gab der Klage statt: 

 Das Reverse Charge-Verfahren war in den Jahren 2011 
bis 2013 bei Umsätzen von Bauunternehmern an Bauträ-
ger nicht anwendbar. Dies hat der BFH bereits im Jahr 
2013 entschieden. 

 Die Klägerin hat daher einen Anspruch auf Minderung der 
Umsatzsteuer für 2011 bis 2013. Denn nicht die Klägerin 
hätte die Umsatzsteuer aus den Bauleistungen einbehal-
ten und an das Finanzamt abführen müssen, sondern die 
Bauunternehmer selbst. 

 Weitere Voraussetzungen muss die Klägerin nicht erfül-
len. Zwar hat der Gesetzgeber die Rückabwicklung mitt-
lerweile geregelt; dies betrifft allerdings die Nachforderung 
der Umsatzsteuer von den leistenden Bauunternehmern, 
nicht jedoch die Erstattung der Umsatzsteuer an die Bau-
träger. Es ist daher für die Minderung der Umsatzsteuer 
nicht erforderlich, dass die Klägerin die Umsatzsteuer an 
die Bauunternehmer nachzahlt oder dass das Finanzamt 
eine Aufrechnungsmöglichkeit erhält. 

Hinweise: Die Klägerin verhält sich dem BFH zufolge auch 
nicht treuwidrig, wenn sie nunmehr die Minderung der Um-
satzsteuer verlangt, ihrerseits die Umsatzsteuer aber noch 
nicht an die leistenden Bauunternehmer nachgezahlt hat. 
Denn die Anwendung des Reverse Charge-Verfahrens 
beruhte auf der fehlerhaften Auffassung der Finanzverwal-
tung, die darauf bestanden hatte, dass Bauträger die Um-
satzsteuer für die leistenden Bauunternehmer abführen 
müssen. Es ist nicht treuwidrig, wenn sich die Klägerin 
gegen eine fehlerhafte Besteuerung wendet. 

Mit ihrer Entscheidung stellen sich die BFH-Richter gegen 
die Auffassung der Finanzverwaltung, die das Erstattungs-
verlangen des Bauträgers für Leistungsbezüge bis zum 
Februar 2014 davon abhängig macht, dass der Bauträger 
Umsatzsteuer an den leistenden Bauunternehmer nach-
zahlt oder für die Finanzverwaltung eine Aufrechnungs-
möglichkeit gegen den Bauträger besteht. Diese Ein-
schränkungen sind den Richtern des BFH zufolge rechts-
widrig. 

E-Dienstwagen und Jobtickets steuerfrei 
Der Bundesrat hat am 23.11.2018 dem „Gesetz zur Ver-
meidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Wa-
ren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“ (sog. Jahressteuergesetz 2018) zugestimmt. 
Das Gesetz enthält unterschiedliche Regelungen zu den 

wichtigsten Steuerarten. Während des Gesetzgebungsver-
fahrens ist es zu mehreren Änderungen gegenüber dem 
ursprünglichen Gesetzentwurf gekommen. 

Die wichtigsten Neuregelungen: 

 Die bereits im Jahr 2017 verabschiedete Steuerbefreiung 
für Sanierungsgewinne, die noch von einer Genehmi-
gung der EU-Kommission abhängig war, tritt rückwirkend 
zum 5.7.2017 in Kraft, nachdem die EU-Kommission ihre 
Zustimmung „inoffiziell“ geäußert hat. Die Steuerbefreiung 
soll auf Antrag auch für Sanierungsgewinne gelten, die 
durch einen Schuldenerlass vor dem 9.2.2017 entstanden 
sind. 

Hinweis: Durch diese Antragsmöglichkeit für Sanierungs-
gewinne, die vor dem 9.2.2017 entstanden sind, ist der 
Unternehmer nicht mehr auf den sog. Sanierungserlass 
der Finanzverwaltung angewiesen; diese Verwaltungsan-
weisung wird nämlich von der Rechtsprechung als 
rechtswidrig angesehen und daher nicht angewendet. 

 Der Entnahmewert aus der Privatnutzung von betriebli-
chen Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen wird nur 
noch mit der Hälfte des inländischen Bruttolistenpreises 
angesetzt. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug in der 
Zeit vom 1.1.2019 bis 31.12.2021 angeschafft wird. Für 
Hybridelektrofahrzeuge ist weitere Voraussetzung, dass 
sie eine elektrische Mindestreichweite von 40 Kilometern 
haben oder höchstens von 50g CO2/Kilometer aussto-
ßen. Der bisherige Nachteilsausgleich, der die Bemes-
sungsgrundlage für Elektro- oder Hybridfahrzeuge min-
dert, fällt ab 2019 weg und greift wieder ab 2022. 

 Die o.g. Grundsätze gelten auch für die Bemessung des 
geldwerten Vorteils für Arbeitnehmer, die ein entspre-
chendes Dienstfahrzeug nutzen. Die Halbierung des Lis-
tenpreises gilt ebenfalls für Fahrten zwischen Wohnung 
und Betriebsstätte bzw. erster Tätigkeitsstätte und für 
Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung. 

Hinweis: Die Fahrtenbuchmethode bleibt weiterhin zuläs-
sig. Entsprechend der Halbierung der Bemessungsgrund-
lage für die Anwendung der Listenpreismethode werden 
hier in Bezug auf die Ermittlung der insgesamt entstande-
nen Aufwendungen die Anschaffungskosten für das Elekt-
ro- und Hybridelektrofahrzeug oder vergleichbare Auf-
wendungen bei Anschaffung in der Zeit vom 1.1.2019 bis 
zum 31.12.2021 lediglich zur Hälfte berücksichtigt. 

 Der Vorteil aus der Überlassung eines (Elektro-
)Fahrrads, das dem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn überlassen wird, bleibt künf-
tig einkommensteuerfrei. Gleiches gilt für die Privatnut-
zung eines betrieblichen (Elektro-)Fahrrads durch einen 
Unternehmer. 

 Ab 2019 ist ein Jobticket steuerfrei. Dies betrifft Sachbe-
züge wie Zeitkarten sowie Zuschüsse des Arbeitgebers, 
die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu 
den Aufwendungen des Arbeitsnehmers zum öffentlichen 
Personennahverkehr geleistet werden.  

Hinweis: Auch die private Nutzung des Jobtickets bleibt 
steuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt jedoch nicht für die 
Umwandlung von Arbeitslohn in ein Jobticket, sondern 
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das Jobticket muss zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt 
werden. Darüber hinaus wird der steuerliche Vorteil auf 
die Entfernungspauschale angerechnet. 

 Altersvorsorgeaufwendungen und Krankenversiche-
rungsbeiträge eines in Deutschland lebenden, jedoch im 
EU-Ausland arbeitenden Arbeitnehmers können künftig in 
Deutschland als Sonderausgaben abgesetzt werden, 
wenn der Arbeitslohn in Deutschland nach einem Doppel-
besteuerungsabkommen steuerfrei ist und der Abzug die-
ser Aufwendungen in dem anderen EU-Staat nicht mög-
lich ist. 

Hinweis: Die Neuregelung gilt in allen noch offenen Fäl-
len. 

 Die sog. Mantelkaufregelung, die bei einer Anteilsüber-
tragung von mehr als 25 % bis zu 50 % zu einem anteili-
gen Untergang der Verlustvorträge bei einer Kapitalge-
sellschaft führt, wird rückwirkend ab dem 1.1.2008 aufge-
hoben, und zwar auch für die Zeiträume ab 2016. 

Hinweis: Dies ist eine Reaktion auf eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), das die Rege-
lung als verfassungswidrig angesehen hat, allerdings nur 
bis zum 31.12.2015. Der Gesetzgeber geht jetzt zuguns-
ten der Unternehmen über die Entscheidung des BVerfG 
hinaus und hebt die Regelung auch für Zeiträume ab 
2016 auf. Damit kann künftig eine Anteilsübertragung bis 
zu 50 % vorgenommen werden, ohne dass der Verlust-
vortrag nach der Mantelkaufregelung anteilig untergeht. 
Anteilsübertragungen von mehr als 50 % führen jedoch 
weiterhin zu einem vollständigen Verlustuntergang; aller-
dings ist hierzu noch ein Verfahren beim BVerfG anhän-
gig, so dass entsprechende Bescheide durch einen Ein-
spruch offengehalten werden sollten. 

 Die sog. Sanierungsklausel, die bei Anteilsübertragun-
gen von mehr als 50 % einen Untergang der Verlustvor-
träge verhindert, ist wieder anwendbar, und zwar rückwir-
kend ab dem 1.1.2008. Die Sanierungsklausel stellt eine 
Ausnahme vom Verlustuntergang bei einer Anteilsüber-
tragung dar, wenn die Anteilsübertragung zum Zweck der 
Sanierung der Kapitalgesellschaft erfolgt und dabei die 
wesentlichen Betriebsstrukturen erhalten werden. 

Hinweis: Die Sanierungsklausel war vorübergehend sus-
pendiert, weil die EU-Kommission die Klausel als europa-
rechtswidrig ansah. Der Europäische Gerichtshof hat der 
EU-Kommission allerdings widersprochen und deren Be-
schluss aufgehoben. Damit gilt die Sanierungsklausel nun 
wieder ab dem 1.1.2008, soweit Bescheide verfahrens-
rechtlich noch offen sind. Relevant wird die Sanierungs-
klausel aber nur bei Anteilsübertragungen von mehr als 
50 %, da bei Anteilsübertragungen bis zu 50 % die Ver-
lustuntergangsvorschrift rückwirkend aufgehoben wird (s. 
oben). 

Hinweis: Darüber hinaus enthält das Gesetz weitere Ände-
rungen, die die Umsatzsteuer betreffen (Handel auf elekt-
ronischen Marktplätzen sowie neue Regelungen für Gut-
scheine). Hierüber haben wir bereits in der letzten Ausgabe 
dieser Mandanten-Information berichtet. Nach der Verkün-
dung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt können sämtli-
che Regelungen nun in Kraft treten. 

Alle Steuerpflichtigen 

Höheres Kindergeld ab Juli 2019 
Der Bundesrat hat am 23.11.2018 das sog. Familienentlas-
tungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz sieht zum einen 
eine Erhöhung des Kindergelds ab Juli 2019 vor und ent-
hält zum anderen steuerliche Entlastungen beim Steuer-
satz und Steuertarif für alle Steuerpflichtigen. 

Die wesentlichen Neuregelungen: 

 Das Kindergeld wird ab dem 1.7.2019 um 10 € pro Monat 
und Kind erhöht. Es beträgt dann 204 € für das erste und 
zweite Kind, 210 € für das dritte Kind und 235 € ab dem 
vierten Kind. 

 Derzeit beträgt das Kindergeld 194 € für das erste und 
zweite Kind, 200 € für das dritte Kind und 225 € für jedes 
weitere Kind. 

 Der steuerliche Kinderfreibetrag wird ebenfalls erhöht – 
und zwar von bislang 2.394 € je Elternteil um 96 € auf 
2.490 € je Elternteil ab 2019 und schließlich um weitere 
96 € auf 2.586 € je Elternteil ab 2020. 

Hinweis: Pro Kind beträgt damit die Erhöhung jährlich 
192 €, da jeder Elternteil den um 96 € höheren Kinderfrei-
betrag erhält. Bei einem höheren Einkommen wirkt sich 
der Kinderfreibetrag günstiger aus als das Kindergeld. 

 Der Grundfreibetrag, bis zu dem das Einkommen nicht 
besteuert wird, wird von derzeit 9.000 € auf 9.168 € im 
Jahr 2019 und auf 9.408 € im Jahr 2020 angehoben. 

 Außerdem wird die Progression gemindert, indem die 
Eckwerte der Steuertabelle, bei denen sich der Steuersatz 
erhöht, entsprechend der Inflationsrate um 1,84 % für 
2019 und um 1,95 % für 2020 erhöht werden. 

 Diese Verschiebung der Eckwerte dient der Bekämpfung 
der sog. kalten Progression, bei der sich der Steuersatz 
bereits durch eine inflationsbedingte Gehaltserhöhung er-
höht und die Gehaltserhöhung durch den höheren Steu-
ersatz zum Teil aufgefressen wird. 

 Der im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen 
maßgebliche Höchstbetrag für Unterhaltszahlungen an 
unterhaltsberechtigte Angehörige wird von derzeit 
9.000 € auf 9.168 € ab dem Jahr 2019 und auf 9.408 € ab 
2020 angehoben. Die Höchstbeträge entsprechen den 
jeweiligen Grundfreibeträgen in den Jahren 2019 und 
2020. 

Hinweise: Das Gesetz muss jetzt noch vom Bundespräsi-
denten unterzeichnet werden, was als sicher gilt. Nach der 
Unterzeichnung wird das Gesetz im Bundesgesetzblatt 
verkündet und tritt dann zum 1.1.2019 in Kraft, sofern bei 
einzelnen Änderungen kein anderer Zeitpunkt des Inkraft-
tretens vorgesehen ist. 

Zinssatz von 6 % möglicherweise bereits 
ab 2012 verfassungswidrig 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ernstliche Zweifel, ob der 
steuerliche Zinssatz von 6 % p.a. für Nachzahlungs- und 
Aussetzungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 2012 
noch verfassungsgemäß ist. Der BFH gewährt daher die 
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Aussetzung der Vollziehung von Zinsfestsetzungen für 
Verzinsungszeiträume ab diesem Zeitpunkt. 

Hintergrund: Kommt es zu einer Steuernachzahlung oder 
zu einer Aussetzung der Vollziehung, ist der Nachzah-
lungsbetrag mit 0,5 % monatlich, also mit 6 % jährlich, zu 
verzinsen. Die Höhe dieses Zinssatzes wird von Fachleu-
ten für verfassungswidrig gehalten. Der BFH hat bereits in 
einem früheren Eilverfahren den Zinssatz für den Verzin-
sungszeitraum ab dem 1.4.2015 als verfassungswidrig 
angesehen (s. hierzu unsere Mandanten-Information Ju-
li/August 2018). 

Sachverhalt: Die Antragsteller beantragten für die Steuer-
festsetzungen der Jahre 2007 bis 2010 erfolgreich die 
Aussetzung der Vollziehung und legten gegen die Steuer-
bescheide Einspruch ein. Nachdem das Einspruchsverfah-
ren erfolglos geblieben war, setzte das Finanzamt Ausset-
zungszinsen auf der Grundlage des gesetzlichen Zinssat-
zes von 6 % für den Verzinsungszeitraum November 2012 
bis September 2016 fest. Gegen die Zinsfestsetzung legten 
die Antragsteller Einspruch ein und beantragten Ausset-
zung der Vollziehung. 

Entscheidung: Der BFH gab dem Antrag auf Aussetzung 
der Vollziehung statt: 

 Der gesetzliche Zinssatz von 0,5 % monatlich bzw. 6 % 
jährlich könnte verfassungswidrig sein. Für den Verzin-
sungszeitraum ab April 2015 gibt es bereits eine entspre-
chende Entscheidung des BFH. 

 Die verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen auch 
hinsichtlich des Verzinsungszeitraums ab 2012. Denn be-
reits zu diesem Zeitpunkt war das Marktzinsniveau deut-
lich niedriger als der gesetzliche Zinssatz von 6 %. Au-
ßerdem fehlt es an einer Begründung für die gesetzliche 
Festlegung eines Zinssatzes von 6 %. 

 Zwar rechtfertigt nicht jeder verfassungsrechtliche Zweifel 
eine Aussetzung der Vollziehung. Die verfassungsrechtli-
chen Zweifel sind hier allerdings schwerwiegend. Außer-
dem ist nicht ersichtlich, dass durch eine Aussetzung der 
Vollziehung das öffentliche Interesse an einem geordne-
ten Bundeshaushalt beeinträchtigt werden könnte. 

Hinweise: Für Verzinsungszeiträume ab 2012 sowie ab 
2010 sind zwei Verfahren vor dem Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) anhängig. Nur das BVerfG darf eine mögli-
che Verfassungswidrigkeit des Zinssatzes feststellen. Die 
aktuelle Entscheidung des BFH ist nur eine vorläufige Ent-
scheidung im Rahmen einer Aussetzung der Vollziehung. 

Die Frage der Verfassungswidrigkeit des Zinssatzes betrifft 
nicht nur Aussetzungs- und Nachzahlungszinsen, sondern 
beispielsweise auch Stundungszinsen sowie Hinterzie-
hungszinsen, aber auch Erstattungs- oder Prozesszinsen. 

Wegen der möglichen Verfassungswidrigkeit sollten Zins-
festsetzungen in jedem Fall mit einem Einspruch angefoch-
ten und ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gestellt 
werden. 

Krankenversicherung für das Kind 
Eltern können die Kranken- und Pflegeversicherungsbei-
träge ihres in der Ausbildung befindlichen Kindes, die von 
der Ausbildungsvergütung ihres Kindes einbehalten wer-

den, als Sonderausgaben absetzen, wenn sie ihrem Kind 
die Beiträge im Wege des Barunterhalts erstatten und das 
Kind trotz seiner Ausbildungsvergütung noch unterhaltsbe-
dürftig ist. 

Hintergrund: Eltern können nicht nur ihre eigenen Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung als Sonderausgaben 
absetzen, sondern auch die im Rahmen ihrer Unterhalts-
verpflichtung getragenen Beiträge ihres Kindes. Für das 
Kind muss ein Anspruch auf Kindergeld oder auf einen 
Kinderfreibetrag bestehen. 

Sachverhalt: Die Kläger sind Eltern eines Kindes, das bis 
zum Mai 2010 eine Ausbildung zum Straßenbauer absol-
vierte und noch bei seinen Eltern wohnte. Der Arbeitgeber 
des Kindes behielt von Januar bis Mai 2010 insgesamt ca. 
260 € Krankenversicherungsbeiträge und ca. 30 € Pflege-
versicherungsbeiträge ein. Bei dem Kind wirkten sich die 
Beiträge aufgrund des geringen Einkommens steuerlich 
nicht aus. Die Kläger machten daher in ihrer Steuererklä-
rung die Beiträge als Sonderausgaben geltend. Das Fi-
nanzamt erkannte den Sonderausgabenabzug nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage 
ab: 

 Der Sonderausgabenabzug der Eltern ist auch für Beiträ-
ge des Kindes für die Kranken- und Pflegeversicherung 
möglich, in der das Kind Mitglied ist. Die Eltern müssen 
aber unterhaltspflichtig sein und die Beiträge des Kindes 
getragen haben. 

 Im Streitfall hat zunächst das Kind die Beiträge getragen, 
weil die Beiträge von seiner Ausbildungsvergütung abge-
zogen und an die Krankenkasse überwiesen wurden. Die 
Kläger hätten dennoch die Beiträge selbst tragen können, 
indem sie ihrem Kind die Beiträge im Rahmen ihrer Un-
terhaltspflicht erstattet hätten. 

 Vorliegend haben die Kläger ihrem Kind die Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung allerdings nicht erstat-
tet, sondern ihrem Kind lediglich Naturalunterhalt geleis-
tet: Das Kind durfte bei ihnen wohnen und wurde ver-
pflegt. Dies reicht für den Sonderausgabenabzug der Klä-
ger nicht aus. 

Hinweis: Verfassungsrechtliche Bedenken hatte der BFH 
nicht. Es genügt, dass die im Wege eines Barunterhalts 
getragenen Beiträge steuerlich absetzbar sind. 

Der BFH ließ offen, ob das Kind angesichts seiner Ausbil-
dungsvergütung überhaupt noch unterhaltsbedürftig war. 

Vom Streitfall zu unterscheiden sind die Fälle, in denen ein 
Elternteil selbst Versicherungsnehmer ist und das Kind in 
der privaten Krankenversicherung mitversichert und hierfür 
einen Beitrag an die private Krankenversicherung leistet; 
dieser Beitrag ist als Sonderausgabe absetzbar. Im Streit-
fall war das Kind jedoch selbst Versicherungsnehmer. 

Mindestlohn steigt 
Am 20.11.2018 wurde die „Zweite Mindestlohnanpas-
sungsverordnung“ im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit 
ist es nun offiziell: Ab dem 1.1.2019 gilt ein bundeseinheitli-
cher gesetzlicher Mindestlohn von 9,19 € brutto und ab 
dem 1.1.2020 von 9,35 € brutto je Zeitstunde. 


